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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1959

Norm

UWG §9 B6

Rechtssatz

1) Die Verwendung einer bestimmten Farbe für sich allein kann nicht gemäß § 9 UWG einem Mitbewerber verboten

werden.

2) Wenn ein Ausstattungsmerkmal, etwa die Farbe, in ganz besonderer Weise kennzeichnungskräftig ist, dann müssen,

um Verwechslungen auszuschließen, die übrigen Merkmale der auf ihre Verwechslungsfähigkeit zu beurteilenden

Verpackung in wenigstens annähernd der gleichen Weise au9ällig sein, um das überwiegend kennzeichnungskräftige

Merkmal in seiner Wirkung auszuschalten ("Milka" - "Milk-Nuts-Block").
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Vgl aber; Beisatz: Farbenkombination kann in einer konkreten Erscheinungsform schutzfähig sein (Aral-Blau-

Weiß). (T1) Veröff: ÖBl 1974,35 = GRURInt 1975,60
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